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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1980

Norm

ABGB §1392 A

Rechtssatz

Je nach seiner inhaltlichen Ausgestaltung hat der Factoring - Vertrag nur das Inkasso der Forderung zum Gegenstand,

sodaß dem Gläubiger im wesentlichen die Mahnung und Eintreibung der Forderung abgenommen wird, oder aber der

Factor bevorschußt die Forderung bereits vor deren Fälligkeit. Im ersten Fall kommt dem Factoring vor allem

Dienstleistungsfunktion, im zweiten Fall auch Finanzierungsfunktion zu.
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